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Mehr wissen, besser schlafen?

„AUTO-ABO“ KANN STEUERLICHE  
AUSWIRKUNGEN HABEN 

Wenn sich Freiberufler oder Selbstständige 
für ein Auto-Abo entscheiden, das heißt eine 
monatlich fixe Rate für Nutzung, Wartung und 
Versicherung zahlen, kann das steuerliche 

„Je weniger die Leute davon wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser 
schlafen sie“, soll Otto von Bismarck gesagt haben. Doch stehen zweifellos diejenigen besser 
da, die mindestens über den Inhalt neuer Gesetzgebung informiert sind. 
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Auswirkungen haben. Wird das Fahrzeug zu 
mindestens 10 Prozent beruflich genutzt, 
kann die monatliche Abo-Rate als Betriebs-
ausgabe abgesetzt werden.

Wenn das Fahrzeug auch privat genutzt 
wird, fällt auf diesen Nutzungsvorteil Ein-
kommensteuer an. Berechnet wird der Vorteil 

entweder pauschal mit der sogenannten 
1-Prozent-Regel oder exakt mit einem Fahr-
tenbuch. Die pauschale 1-Prozent-Regel kann 
zum Einsatz kommen, wenn das Fahrzeug zu 
mindestens 50 Prozent beruflich genutzt 
wird. Maßstab ist dann der Bruttolistenneu-
preis des Fahrzeugs. Wird der Pkw zu weniger 
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als 50 Prozent beruflich genutzt, muss der 
private Nutzungsvorteil durch eine Schätzung 
oder ein Fahrtenbuch ermittelt werden.

Wer eine ganz genaue Abrechnung der Pri-
vatfahrten vornehmen möchte, muss ein Fahr-
tenbuch führen. Das lohnt sich vor allem, wenn 
das Fahrzeug selten privat gefahren wird.

AUSGABEN FÜR MEDIZINISCHE 
MASKEN KÖNNEN SICH STEUERLICH 
AUSWIRKEN

Krankheitskosten können als außerge-
wöhnliche Belastungen steuerlich geltend 
gemacht werden. Damit sich diese steuer-
mindernd auswirken, muss die sogenannte 
zumutbare Eigenbelastung überschritten 
werden. Diese ist unterschiedlich hoch und 
richtet sich nach dem Einkommen, dem Fami-
lienstand und der Anzahl der Kinder.

Das Finanzamt erkennt beispielsweise 
Ausgaben für Zahnersatz, Brillen, Kuren oder 
orthopädische Hilfsmittel an. Auch Kosten für 
medizinische Masken, die wegen der Corona-
pandemie gekauft wurden, können geltend 
gemacht werden. Allerdings gilt es hier zu un-
terschieden: Wurden die Masken für den pri-
vaten Gebrauch gekauft, zählen die Kosten zu 
den außergewöhnlichen Belastungen. Wurden 
sie ausschließlich aus beruflichen Gründen 
gekauft, handelt es sich um Werbungskosten 
beziehungsweise Betriebsausgaben.

ZU DEN ANFORDERUNGEN AN DIE 
STEUERLICHE ANERKENNUNG EINES
GERINGFÜGIGEN EHEGATTENARBEITS-
VERHÄLTNISSES

Im Streitfall bezog ein Obergerichtsvoll-
zieher Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit. In seinem Geschäftsbetrieb beschäf-
tigte er auf eigene Kosten drei Büroange-
stellte: seine Ehefrau, seine Tochter und eine 
Fremdkraft. 

In erster Instanz erkannte das Finanzge-
richt Rheinland-Pfalz das Arbeitsverhältnis 
zwischen dem Obergerichtsvollzieher und sei-
ner Ehefrau nicht an. Nach Ansicht des Finanz-
gerichts ist die Arbeitsleistung nicht ausrei-
chend nachgewiesen worden. Allein von der 
Ehefrau gefertigte Stundenzettel seien nicht 
weiter aussagekräftig.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass Auf-
zeichnungen betreffend die Arbeitszeit, zum 
Beispiel Stundenzettel, nur Beweiszwecken 
dienen. Sie seien für die steuerliche Anerken-
nung eines Arbeitsverhältnisses zwischen 
nahen Angehörigen daher nicht zwingend 
erforderlich. Nach Auffassung der Richter 
sind Lohnzahlungen an einen im Beruf des 
Steuerpflichtigen mitarbeitenden Angehöri-
gen als Werbungskosten abziehbar, wenn der 
Angehörige aufgrund eines wirksamen, in-
haltlich dem zwischen Fremden Üblichen 
entsprechenden Arbeitsvertrags beschäftigt 
wird, die vertraglich geschuldete Arbeitsleis-
tung erbringt und der Steuerpflichtige sei-
nerseits die Arbeitgeberpflichten, insbeson-
dere die der Lohnzahlung, erfüllt. Bei der 
nicht vollzeitigen Beschäftigung Angehöriger 
seien Unklarheiten bei der Wochenarbeitszeit 
für die steuerliche Anerkennung des Arbeits-
verhältnisses unschädlich, wenn die konkrete 
Arbeitszeit des Angehörigen von den berufli-
chen Erfordernissen des Steuerpflichtigen 
abhängt und Unklarheiten deshalb auf die 
Eigenart des Arbeitsverhältnisses zurückzu-
führen seien.

STATT ARBEITSLOHN GEWÄHRTE TANK-
GUTSCHEINE UND WERBEEINNAHMEN 
UNTERLIEGEN DER BEITRAGSPFLICHT

Das Bundessozialgericht entschied, dass 
Tankgutscheine über einen bestimmten Euro-
Betrag und Einnahmen aus der Vermietung 
von Werbeflächen auf privaten Pkws, die als 
neue Gehaltsanteile anstelle des Bruttoar-
beitslohns erzielt werden, sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsentgelt sind und da-
mit der Beitragspflicht unterliegen.

Im Streitfall vereinbarte die Klägerin mit 
ihren Arbeitnehmern im Rahmen einer soge-
nannten Nettolohnoptimierung im Jahr 2010 
individuelle Bruttoentgeltverzichte zwischen 
249 und 640 Euro im Monat bei gleichblei-
bender Arbeitszeit. Die bisherige Bruttovergü-
tung wurde zur Berechnung künftiger Ge-
haltsansprüche weitergeführt, gleichzeitig 
wurden „neue Gehaltsanteile“ unter anderem 
in Form von monatlichen Tankgutscheinen 
von 40 Euro und Mietzahlungen für die Be-
reitstellung von Werbeflächen in Höhe von  
21 Euro im Monat vereinbart. Der beklagte 

Sollten Sie weiterführende 
Fragen zu den Themen auf 
dieser Seite haben, wenden 
Sie sich bitte an unseren 
Servicepartner, die NRT 
Niederrheinische Treuhand 
GmbH, Duisburg, unter 
Telefon 0203 300020.  
Unter www.nrt.nrw erhalten 
Sie weitere Informationen.

MICHAEL TESCHNER, Geschäftsführer bei 
der NRT Niederrheinische Treuhand GmbH  
in Duisburg

Rentenversicherungsträger forderte nach 
einer Betriebsprüfung von der Klägerin Sozial-
versicherungsbeiträge nach. Das Bundes- 
sozialgericht gab der Revision des Renten-
versicherungsträgers statt.

Michael Teschner, Rechtsanwalt  g


